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Brandursachen
Häufi ge Ursachen für Brände sind defekte Installationen oder 
Elektrogeräte (Kühlschränke, Fernsehgeräte, Wasch- und
Kaffeemaschinen etc.). Ebenso gefährlich sind «vergessene» 
Wärmegeräte wie Heizöfen, Kochplatten oder Bügeleisen.
Aber auch brennende Kerzen und Raucherwaren führen immer 
wieder zu Bränden.

Fehlverhalten im Ernstfall
Nutzer und Besitzer von Hochhäusern sind oft schlecht über
das richtige Verhalten im Brandfall informiert. Im Ernstfall
verlieren sie die Ruhe und verlassen panikartig ihre Wohnungen.
Sie vergessen, Türen und Fenster zu schliessen, und bringen
damit sich selber und andere in grosse Gefahr. Sie versuchen, 
über verrauchte Fluchtwege ins Freie zu gelangen, und setzen 
dabei ihr Leben aufs Spiel.

Orientierungslos durch Rauch 
Rauch verbreitet sich viel schneller als Feuer. Schon nach
wenigen Sekunden können Wohnungen, Korridore
und Treppenanlagen so stark mit Rauch gefüllt sein, dass eine 
Flucht nicht mehr möglich ist. Die Flüchtenden verlieren
die Orientierung und geraten in Lebensgefahr.

Verletzte und Tote durch Rauchgase
Die Mehrheit der Todesopfer und Verletzten bei Bränden
sind auf die Einwirkung giftiger Rauchgase und nicht auf
das Feuer zurückzuführen. Ein Flüchtender kann in giftigen 
Rauchgasen nur ca. zehn Meter zurücklegen, ohne dabei
lebensgefährliche Verletzungen zu erleiden.

Rauchfreihaltung von Fluchtwegen
Fluchtwege müssen möglichst rauchfrei gehalten werden.
Dies gilt insbesondere für Hochhäuser, in denen die vertikalen 
Fluchtwege sehr lang sind.

Aufwendige Sanierungen
Nach einem Brand stehen häufi g sehr aufwendige und kosten-
intensive Sanierungen an. Feuer entwickelt nicht nur
eine zerstörerische Hitze, sondern auch aggressive Rauchgase. 
Diese verursachen auch weitab vom Brandherd Verschmut-
zungen und Korrosion, wenn sie sich ungehindert ausbreiten 
können.
Rostende Lüftungskanäle, Metalldecken und Armierungen
oder sogar die Beeinträchtigung der Statik eines Gebäudes sind 
die Folgen.

Brandfälle Was braucht die Feuerwehr?

Einleitung
Die Feuerwehr rettet Menschen, Tiere und bekämpft das Feuer. 
In Hochhäusern gelten spezielle Bauvorschriften, weil die Ein-
satzhöhe von Leitern und Hubrettern2 begrenzt ist und deshalb 
die Feuerwehr nicht mehr von aussen angreifen kann.

Spezielle Einrichtungen für die Feuerwehr
Einsatzkräfte müssen schnell und ungehindert in das Gebäude 
gelangen und sich orientieren können. Deshalb ist die Schliess-
vorrichtung entsprechend zu gestalten (z. B. Passepartout, 
Schlüsselzylinder) und aktuelle Gebäudepläne müssen griffbereit 
verfügbar sein.
Löschgeräte und Löschinstallationen müssen jederzeit einsatz-
bereit sein. Trockensteigleitungen ermöglichen der Feuerwehr, 
ohne aufwendigen Schlauchleitungsbau im ganzen Gebäude 
Wasser verfügbar zu haben.
Damit die Feuerwehr auch in Gebäuden über 50 m intervenieren 
kann, müssen Feuerwehraufzüge3 eingebaut werden.

2 Der Hubretter ist ein spezielles Lösch- und Rettungsfahrzeug der Feuerwehr.
3 Als Feuerwehraufzüge gelten Aufzugsanlagen für den normalen Gebrauch,

die zusätzlich so konstruiert und abgesichert sind, dass sie im Brandfall
von der Feuerwehr für den Einsatz oder zur Evakuierung eingesetzt werden
können.

Die Intervention der Feuerwehr ist durch die Einsatz-

höhe von Leitern und Hubrettern begrenzt.
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Durchführung
Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) ist beauftragt,
die Feuerschau durchzuführen. Bei der Begehung des Gebäudes, 
die der Brandschutzexperte gemeinsam mit dem Besitzer
oder seinem Beauftragten durchführt, werden der bauliche
und der technische Zustand des Gebäudes systematisch
aufgenommen. Mängel werden aufgelistet und Massnahmen 
besprochen. Für die zur Behebung der Mängel notwendigen 
Massnahmen werden Fristen von sechs Monaten bis etwa
vier Jahren gesetzt.

Zeitplan
Die Feuerschau in den Hochhäusern des Kantons Bern
wird ab Winter 2008/2009 starten. In Intervallen von acht Jahren 
werden Folgeinspektionen durchgeführt.

Brandschutz massnahmen in Hochhäusern
Hochhäuser sind nutzungsspezifi sch gebaut (Wohn- oder
Bürogebäude, Spital- oder Beherbergungsbetrieb etc).
Allen Hochhäusern gemeinsam sind aber die (über)langen
vertikalen Flucht- und Rettungswege.
Diese und die vorhandenen Brandabschnitte4 im Bereich
der Treppenanlage erlauben eine generelle Typisierung und
somit die Defi nition von akzeptierten Sollzuständen
(siehe Checkliste).

Typ 1
Treppenanlage (T) ohne Schleuse5 (S) und Vorplatz (V).
Die unterschiedlichen Nutzungen (N) werden direkt über
die Treppenanlage (T) erschlossen.

Typ 2
Treppenanlage (T) ohne Schleuse (S) mit Abschluss zum
Vorplatz (V). Die unterschiedlichen Nutzungen (N) werden nicht 
direkt von der Treppenanlage (T) erschlossen, sondern sind
durch einen Brandschutzabschluss (Türe) getrennt.

Typ 3
Treppenanlage (T) mit Schleuse (S) zum Vorplatz (V).
Die unterschiedlichen Nutzungen (N) werden über eine Schleuse 
(S) erschlossen.

Schematisches Beispiel eines Grundrisses mit Legende

T = Treppenanlage
V = Vorplatz
S = Schleuse
L = Lift (Aufzugsanlage)
N = Nutzung (Wohnen, Büro usw.)

So funktioniert die Feuerschau Wie sicher ist Ihr Hochhaus?

4 Brandabschnitte sind abgeschlossene Bereiche in einem Gebäude,
bei denen durch bauliche Massnahmen ein Übergreifen eines Brandes auf
einen benachbarten Bereich verhindert bzw. verzögert wird.

5 Schleusen sind Brandschutzabschlüsse zwischen Korridoren und Treppen-
anlagen, die mit selbstschliessenden Brandschutztüren abgeschlossen
und evtl. mechanisch belüftet werden.

Folgen eines Herdplattenbrandes.

N N

N N

L L
V

T

S
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Checkliste

Typ 3 
Treppenanlage (T) mit Schleuse (S) zum Vorplatz (V). Die unterschiedlichen 
Nutzungen (N) werden über eine Schleuse (S) erschlossen.

Typ 2
Treppenanlage (T) ohne Schleuse (S) mit Abschluss zum Vorplatz (V). 
Die unterschiedlichen Nutzungen (N) sind durch einen Brandschutzabschluss (Türe) 
von der Treppenanlage (T) getrennt.

Typ 1
Treppenanlage (T) ohne Schleuse (S) und ohne Vorplatz (V). Die unterschiedlichen 
Nutzungen (N) werden direkt über die Treppenanlage (T) erschlossen. 

N N

N N

L L
T

N N

N N

L L
V

T

N N

N N

L L
V

T

S

				    Brandabschnitte

	 x	 –	 –		 Aus der Treppenanlage (T) sind Brandschutztüren zu allen Nutzräumen (N) vorhanden

	 –	 x	 x		 Vom Vorplatz (V) nach Schleusen (S) und/oder nach Treppenanlagen (T) sind Brandschutztüren vorhanden

	 x	 x	 x		 An allen Brandschutztüren, die in die Treppenanlage (T) und/oder in die Schleuse (S) münden, 
sind Türschliesser montiert

				    Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung

	 x	 x	 x		 Die Fluchtwege sind gekennzeichnet und mit einer Sicherheitsbeleuchtung versehen

				    Löscheinrichtungen

	 x	 x	 x		 Je Treppenanlage (T) sind folgende Löscheinrichtungen vorhanden: ein Handfeuerlöscher je drei Geschosse 
und eine Trockensteigleitung

				    Brandmeldeanlage

	 x	 x	 –		 Brandmelder im Bereich der Treppenanlage (T) und des Vorplatzes (V)

	 x	 –	 –		 Brandmelder innerhalb der Nutzung (N)

				    Rauch- und Wärmeabzugsanlage*

	 x*	 –	 –		 Die Treppenanlage (T) wird mit einer Überdruckbelüftungsanlage (ÜDBA) rauchfrei gehalten

	 –	 x*	 x*		 Die Treppenanlage (T) weist zuoberst eine direkt ins Freie führende genügend grosse 
Entrauchungsöffnung (EÖ) auf

				    Aufzugsanlagen (Lift)

	 x	 x	 x		 Ab einer Traufhöhe von 50 m ist ein Feuerwehraufzug vorhanden

*	Eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage ist nur bei innenliegenden Treppenanlagen erforderlich.
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Baulicher, technischer und organisatorischer Brandschutz
Es werden insbesondere nachfolgende Punkte kontrolliert:
–	 Brandmauern
–	 Brandabschnittsbildung zwischen unterschiedlichen 

Nutzungen
–	 Flucht- und Rettungswege 
–	 Technische Einrichtungen wie Brandmeldeanlage, 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Blitzschutzanlage usw.
–	 Technikräume
–	 Organisatorische Massnahmen

Was ausserdem kontrolliert 
wird

Sanierung
Viele Sanierungen und Unterhaltsarbeiten benötigen keine 
Baubewilligung. Der Brandschutz wird deshalb häufig vernach-
lässigt oder sogar vergessen, obschon für diese Arbeiten 
viele Synergien genutzt werden könnten. Die Eigentümer und 
Planer sind auch bei Sanierungsarbeiten verpflichtet, bestehende 
Bauten und Anlagen verhältnismässig an die Brandschutzvor-
schriften anzupassen.

Ansprechpartner
Befinden Sie sich in der Planungs- oder bereits in der Aus- 
führungsphase einer Hochhaussanierung, dann empfehlen wir 
Ihnen, frühzeitig mit der Abteilung Brandschutz der GVB 
Kontakt aufzunehmen.

Kontakt
Manuela Beutler, Brandschutzexpertin, GVB, 
Telefon 031 925 15 44

Planen Sie, Ihr Hochhaus 
zu sanieren?



Gebäudeversicherung Bern
Papiermühlestrasse 130
3063 Ittigen
Telefon 031 925 11 11
Telefax 031 925 12 22
info@gvb.ch
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